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Beispiel Verteuerung schwerer Personenschäden (1)
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Beispiel Verteuerung schwerer Personenschäden (2)
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Veröffentlichungen des GDV zum Heilwesen
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Lernen aus Fehlern als wichtiger Baustein zur 
Vermeidung/Reduzierung schwerer Schäden

Gerade vor dem Hintergrund der gravierenden Verteuerung schwerster 
Personenschäden können gutes Risikomanagement sowie Lernen aus  
Behandlungsfehlern und sog. „Beinahe-Fehlern“ zur Reduzierung der 
Häufigkeit dieser Schäden oder ihrer Schwere beitragen.
Beispiele aktueller Beiträge der Versicherungswirtschaft zur Förderung der 
Schadenvermeidung:
 Risikomanagement als Voraussetzung für den Erhalt von Versicherungsschutz
 Unterstützung der Leistungserbringer bei Einführung von obligatorischen 

Qualitätssicherungs- und –managementmaßnahmen nach§ 135a SGB V
 Unterstützung der Maßnahmen zur weiteren Qualitätsverbesserung der 

Hebammenleistungen sowie (vergebliche) Anregung eines zentralen 
Behandlungsfehlerregisters bei Geburten im Rahmen des GKV-
Versorgungsstärkungsgesetzes

 ganz konkret: z.B. „Simparteam“ – Übungsprogramm mit Geburtssimulator für 
das Kreißsaal-Training bei verschiedenen Komplikationen bei einer Geburt
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Nutzen und Vorschläge zur Ausgestaltung eines 
zentralen Behandlungsfehlerregisters (1)

 Ein zentrales Behandlungsfehlerregister kann die Möglichkeiten, aus Fehlern 
zu lernen, verbessern

 Wünschenswert wären eine Vereinheitlichung vorhandener 
Behandlungsfehlerregister sowohl technisch (IT-Kompatibilität der 
Meldesysteme) als auch inhaltlich (z.B. einheitliche Melde“formulare“, bei 
Verwendung von Fachbegriffen)

 Zur Förderung einer breiten Mitwirkung am Melderegister: Sicherstellung von 
absoluter Vertraulichkeit und Anonymität der Meldungen

 Einbeziehung von sog. „Beinahe-Fehlern“  erforderlich
 Zeitnahe Meldung nach dem jeweiligen Ereignis
 Zentrales Behandlungsfehlerregister als Grundlage für die Entwicklung 

konkreter Maßnahmen zur Qualitätssicherung und –verbesserung
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Nutzen und Vorschläge zur Ausgestaltung eines 
zentralen Behandlungsfehlerregisters (2)

 Die Behandlungsfehler sollten idealerweise möglichst zeitnah und durch 
diejenigen gemeldet werden, bei denen sie eingetreten sind - also die 
Leistungserbringer selbst: Krankenhäuser, Arztpraxen etc.

 Eine Meldung durch Haftpflichtversicherer wäre demgegenüber nicht 
gleichermaßen zielführend. Insbesondere können diese nur geltend gemachte 
Schäden melden. Die zugrunde liegenden Behandlungsfehler liegen oft schon 
Jahre zurück. „Beinahe-Fehler“ sind Haftpflichtversicherern nicht bekannt

 Beginn mit einem Pilotprojekt: Möglich wäre der Start in einem als vorrangig 
identifizierten Handlungsfeld (z. B. Geburtshilfe)
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Grundlagen für ein Behandlungsfehlerregister

Entwicklung gemeinsamer Vorstellungen insbesondere über folgende 
Eckpunkte:
 Was soll mit dem Behandlungsfehlerregister erreicht werden? 
 Welche Informationen sind dafür erforderlich? Was soll gemeldet werden?
 Wo liegen diese Informationen vor?
 Wie können die notwendigen Informationen generiert werden? Wer informiert? 

Wo werden die Informationen gesammelt? 
 Wie wird Anonymität sichergestellt?
 Wer wertet die Informationen aus? 
 Wer legt daraus welche Maßnahmen fest? 
 Wer überprüft den Nutzen?
 Sollen Meldungen und Nutzung freiwillig sein?
 Was kostet das und wer trägt welche Kosten? 
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